
meist nur noch von den entsprechenden Ver

tragswerkstätten durchgeführt werden, wird 

der Ausbildungsberuf "Tankwart/Tankwar

tin" mittelfristig immer weniger benötigt. 

Diese Entwicklung wurde bereits eingeleitet, 

indem in einigen Kammerbezirken im Aus

bildungsberuf "Kaufmann/ -frau im Einzel

handel, Fachbereich Tankstelle", ausgebildet 

wird. Das läßt sich durch die Nutzung der 

Öffnungsklausel in § 3 Abs. 2 der Verord

nung realisieren, die besagt, daß auch andere 

Sortimente als die in der Verordnung angege

benen zugrunde gelegt werden können, wenn 

die zu vermittelnden Fertigkeiten und Kennt

nisse nach Breite und Tiefe gleichwertig 

sind. 

Bisher wurde für den Ausbildungsberuf 

"Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Fachbe

reich Tankstelle" ein fachlicher Ausbil

dungsplan für die warenbezogene Ausbil

dung erarbeitet, der entsprechend dem über

wiegend angebotenen Warensortiment in den 

Tankstellen und unter Einbeziehung von 

Aspekten des Umweltschutzes überprüft und 

ggf. erweitert werden müßte. 

Die Ausbildungsbetriebe müßten dafür Sorge 

tragen, daß die Mindestanforderungen nach 

dem Ausbildungsrahmenplan, vor allem im 

kaufmännischen Bereich, erfüllt werden. 

Wenn beispielsweise Betriebe bestimmte 

Qualifikationsteile nicht ausbilden können, 

müßten unterstützende Maßnahmen durch 

die Einrichtung von Ausbildungsverbünden 

bzw. von überbetrieblichen Unterweisungs

phasen angeboten werden, insbesondere in 

der Übergangszeit. Für das Ausbildungsper

sonal müßten an den Tankstellen Qualifizie

rungskonzepte hinsichtlich dieser neuen 

Qualifikationsanforderungen erarbeitet und 

umgesetzt werden. 

Um die Gleichheit der Ausbildung in allen 

Ausbildungsbetrieben zu garantieren, ist 

eine Festschreibung im verordnungstechni

schen Sinne notwendig, das bedeutet, in die 

Ausbildungsordnung "Kaufmann I Kauffrau 

im Einzelhandel" müßte der Fachbereich 

Tankstelle integriert werden. Die Vorausset

zung hierzu ist aber, daß sich die zuständigen 

Fach- und Spitzenorganisationen von Arbeit

gebern und Arbeitnehmern über diesen 

Schritt einig sind und über den Verordnungs

geber, dem Bundesministerium für Wirt

schaft, die gewünschte Veränderung initiieren 

müssen. 

Prüfungen zukunfts
orientiert gestalten und 
Prüfungspersonal weiter
bilden 

Jochen Walter 

ln Zusammenarbeit mit Institutio
nen und Verbänden wird in Harn
burg der Modellversuch "Entwick
lung und Erprobung eines Modells 
für die praktische Prüfung im Zer
spanungsbereich mit integrierter 
Qualifizierung des Prüfungsperso
nals" in Betreuung durch die Uni
versität Hamburg, Institut für Ge
werblich-Technische Wissenschaf
ten, dem Psychologischen Institut I, 
Arbeitsbereich Arbeits-, Betriebs
und Umweltpsychologie und dem 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
durchgeführt. 

Anfang September 1993 trat der Projekt

begleitende Arbeitskreis zusammen, um 

über den Stand des Modellversuchs, erste 

Ergebnisse und weitere Perspektiven zu be

raten. Seine Aufgaben sieht der Arbeitskreis 

vor allem im gegenseitigen Informations

und Erfahrungsaustausch, im konstruktiven 

Meinungsstreit sowie in der Umsetzung 

eines breiten Transfers der Modellversuchs

ergebnisse. 
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Wichtige Ziele des Modellversuchs sind die 

sukzessive Entwicklung und Erprobung ei

ner neugestalteten praktischen Abschlußprü

fung für den Ausbildungsberuf Zerspanungs

mechaniker I -in in Kooperation mit der Han

delskammer Hamburg, Hamburger Ausbil

dungsbetrieben, Berufsschulen sowie in en

ger Zusammenarbeit mit den entsprechenden 

Prüfungsausschüssen. Dabei geht es darum, 

u. a. sogenannte Schlüsselqualifikationen in 

die Prüfung einzubeziehen und die Möglich

keiten, das Beherrschen von und den Um

gang mit "neuen Techniken" (hier besonders 

CNC-Technik) zu einem Prüfungsgegen

stand zu machen. Gleichzeitig soll ein modu

lares Qualifizierungssystem entwickelt und 

erprobt werden, um die Prüfer in die Lage zu 

versetzen, gegenwärtige und zukünftige Ver

änderungen von Prüfungen aktiv mitgestalten 

und umsetzen zu können. 

Auf der ersten Sitzung des Arbeitskreises 

wurde ein im Zuge des Modellversuchs erar

beitetes Konzept diskutiert, das eine Verän

derung der praktischen Abschlußprüfungen 

im z. Z. geltenden rechtlichen Rahmen (Be

rufsbildungsgesetz, Ausbildungsordnung, 

Musterprüfungsordnung), jedoch unter Ver

änderung einiger organisatorischer Rahmen

bedingungen vorsieht. Hinsichtlich der in

haltlichen Prüfungsgestaltung wurde unter 

anderem, eine Dreifach-Integration zur Dis

kussion gestellt: 

Erstens eine (partielle) Integration von 

Theorie und Praxis: 

Angesichts des Widerspruchs zwischen kom

plexer beruflicher Wirklichkeit und einer 

Prüfung mit sauber voneinander getrennten 

Fächern und Prüfungsgebieten wird zuneh

mend über eine "gesamtheitliche" Prüfung 

nachgedacht, die arbeitsaufgabenorientiert 

ist. Da die Trennung von Kenntnis- und Fer

tigkeitsprüfung durch entsprechende Verord

nungen vorgeschrieben ist, stellt sich die 

Frage, ob und wie unter diesen Bedingungen 

zumindest teilweise praktische und theore

tische Anforderungen zusammengeführt 



werden können , beispielsweise indem ein 

Teil der Kenntnisfragen inhaltlich auf die Ar

beitsaufgaben der Fertigkeitsprüfung bezo

gen ist. 

Zweitens die Integration der Prüfungsan

forderungen - beim Zerspanungsmecha

niker bspw. Zusammenfassung der Prü

fungsstücke 1, 2 und 3 zu einer "großen" 

Arbeitsaufgabe. 

Drittens die Integration von konventionel

ler und numerischer Bearbeitung. 

Bezüglich der letzten beiden Punkte ist zum 

Beispiel ein Prüfungsstück denkbar, das aus 

zwei Werkstücken besteht, die einen funktio

nalen Zusammenhang haben, wobei ein 

Werkstück konventionell und das andere nu

merisch gefertigt wird. 

Weiterer Schwerpunkt der Sitzung war ein 

Meinungsaustausch über die Ergebnisse ei

ner Erhebung über Ansprüche der Hambur

ger Prüfer an die Modellprüfung und ihre 

Qualifizierung, die von der arbeitspsycholo

gischen Begleitforschung im Rahmen des 

Vorhabens durchgeführt worden ist. Hier 

wurden vor allem die gegenwärtigen und zu

künftigen Aufgaben der Prüfer sowie ihre 

Qualifizierungsbedarfe diskutiert. 

Arbeit des · I Hiptausschusses 

Kurzbericht über die 
Sitzung 3/93 des 
Hauptausschusses am 
18./19. November 1993 
in Berlin 

Die letzte Sitzung des Hauptausschusses im 

Jahr 1993 fand am 18. I 19. November 1993 in 

Berlin statt. 

Der Hauptausschuß diskutierte zum Thema 

"Aktuelle Situation der Aus- und Weiter

bildung". Herr Dr. h.c. Cramer, Leiter Zen

trales Bildungswesen AEG, zeigte in seinem 

Einführungsvortrag Handlungsfelder und 

Maßnahmen, Situation sowie Grundsätze 

zur Nachwuchssicherung in Betrieben auf. 

Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

stelle diese Strategie eine unverzichtbare Zu

kunftsinvestition dar. 

Der Hauptausschuß beschloß die Aufnahme 

folgender Forschungsprojekte in das For

schungsprogramm: 

• FP 3.935 -Grundlagen für die Neuord

nung des Ausbildungsberufes Orthopädie

mechaniker I Orthopädiemechanikerin, Ban

dagist/ Bandagistin 

• FP 4.905 - Qualitätskriterien für Lern

software in der beruflichen Weiterbildung 

• FP 5.202 - Entwicklung und Evaluation 

eines projektorientierten Ausbildungsmittels 

am Beispiel eines Gleichstrommotors 

Zum Thema "Qualifizierung von Jugendli

chen" präsentierte der Stellvertretende Ge

neralsekretär Ergebnisse aus dem For

schungsprojekt 7.501 "Förderung von 

nichtbehinderten Jugendlichen, die bisher 

ohne Berufsausbildung bleiben". 

Für den BMBW stellte Herr Ministerial

direktor Dr. Hardenacke in diesem Zusam

menhang ein "Handlungskonzept für die 

QualifiZierung von Jugendlichen, die bis

her ohne abgeschlossene Berufsausbil

dung bleiben", vor. 

Der Hauptausschuß diskutierte das Thema 

detailliert, wobei die Vorschläge zur Schaf

fung modularisierter Ausbildungsgänge für 

diese Personengruppe besonders strittig wa

ren. Es tauchte mehrfach der Wunsch nach 

einer eindeutigen Definition der Begriffe 

"Baustein" I "Modul" auf. 

Der Hauptausschuß wurde zu folgendem 

Verordnungsentwurf angehört und stimmte 

diesem zu: 

• Entwurf einer Dritten Verordnung zur 

Änderung der Verordnung zur Gleichstel

lung von Prüfungszeugnissen der Staatlichen 

Glasfachschule Rheinbach mit den Zeugnis

sen über das Bestehen der Gesellenprüfung 

in handwerklichen Ausbildungsberufen 

Dem Hauptausschuß lagen Entwürfe von 

Ausbildungsordnungen und Rahmenlehr

plänen für die Berufsschulen zu folgenden 

Ausbildungsberufen vor: 

• Chemikant/ Chernikantin 

• Pharmakant/Pharmakantin 

• Techn. Zeichner/Techn. Zeichnerin. 

Der Hauptausschuß stimmte allen Entwürfen 

zu. 

Er faßte den Beschluß zur Entlastung des 

Generalsekretärs für das Haushaltsjahr 1991. 

Außerdem beschloß er die diesem Heft bei

gefügte Empfehlung zur Ausbildung und 

Umschulung Behinderter in Elektrobe

rufen. 

Für das Kaiendeijahr 1994 beschloß er fol

gende Sitzungsterrnine: 

HA 1/94, 24./25. Februar 1994 in Bonn 

HA 2/94, 22. /23. Juni 1994 in Berlin 

HA 3/94, 22./23. November 1994 in Bonn 
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